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Offizielle imperiale Selbst
darstellung im Kaisersie
gel, mit dem 1719 das 
Reichsfürstentum Liech
tenstein kreiert wurde: 
Karl VI. sitzt als «Romano
rum Imperator» und ewi
ger «Augustus» zwischen 
den die Grenzen Europas 
symbolisierenden Säulen 
des Herakles. 

Staatsgewalt des modernen Staates entfernt. Zu
nächst einmal war es noch kein umfassender Frie
densstaat. Zwar nahm sich die kaiserliche Gesetz
gebung seit 1103 der Problematik des inneren 
Friedens an, doch wurde im Mainzer Reichsland
frieden von 1225 nach wie vor das Fehderecht der 
eingeordneten Regional- und Lokalmächte als sub
sidiäres Mittel der Rechtswahrung garantiert. Die 
Grafschaft Vaduz machte davon beispielsweise 
1393 bis 1399 in einer Auseinandersetzung mit der 
benachbarten Grafschaft Werdenberg Gebrauch. 
Das kaum durch Reichsgesetze beschränkte Eigen
kriegsrecht war das schillernste Hoheitsrecht der 
segmentären Gewalten. 

Vom modernen Staat unterschied sich das mit
telalterliche Reich weiterhin durch seine unter
schiedliche Präsenz in der Fläche. Es gab kaiserna
he und kaiserferne Regionen. Die Herrschaften 
Vaduz und Schellenberg gehörten als Teile des 
schwäbischen Raumes einer prinzipiell kaiserna
hen Verfassungslandschaft an. Hinter der unter
schiedlichen Reichspräsenz stand die für den mo

dernen Menschen fremd gewordene Durchlässig
keitsfeindlichkeit des geographischen Raumes im 
Zeitalter des Pferdes. Am spürbarsten war die 
Reichspräsenz bei den einmal pro Generation wie
derkehrenden spektakulärsten Reproduktionsritu
alen des Kaisertums, den Romzügen zur päpstli-
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